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Fraktion Die Linke 
Herrn Mike Huster 

Im Hause 

OTTO-DIX- GERA  
STADT 

OBERBÜRGERMEISTERIN 
Ihr Ansprechpartner: Dr. Viola Hahn 
Bereich: Oberbürgermeisterin 
Sitz: Kornmarkt 12, Gera 
Zimmer: 115 
Telefon: 0365838 1001 
Fax.: 0365 838 1005 
E-Mail: buero.oberbuergermeister@gera.de  
Aktenzeichen (bitte stets angeben): 
Datum: 28.06.2017 

IG Cretzschwitz 
Anfrage Fraktion „Die LINKE" vom 22.06.2017 

Sehr geehrter Herr Huster, 

als Anlage beigefügt, übersende ich Ihnen die Stellungnahme aus dem dafür zuständigen 
Fachdezernat. In Anwendung von § 22 Abs. 2 Satz 2 der Geschäftsordnung des Stadtrates 
der Stadt Gera und seiner Ausschüsse erhält auch jede andere Fraktion im Stadtrat die 
Anfrage sowie  diese Antwort zur Kenntnis. 

Mit freundi 1-1en Grüßen 

(Dr. Vio a Hahn 

Anlage 

Postanschrift: 
	

Bankverbindung: 
Postfach 1164, 07501 Gera 

	
Sparkasse Gera- Greiz 

E-Mail buero.oberbuergermeister@gera.de 
	

IBAN DE90 8305 0000 0000 0000 19, BIC HELADEF1GER 
Volksbank eG Gera-Jena-Rudolstadt 

Unsere Stadt im Internet: www.gera.de 
	

IBAN DE92 8309 4454 0361 2365 05, B1C GENODEF1RUJ 



Postanschrift: 
Postfach 1164, 07501 Gera 
E-Mail buero.oberbuergermeister©gera.de  

Unsere Stadt im Internet: www.gera,de 

Bankverbindung: 
Sparkasse Gera- Greiz 
IBAN DE90 8305 0000 0000 0000 19, BIC liELADEF1GER 
Volksbank eG Gera-Jena-Rudolstadt 
IBAN 0E92 8309 4454 0361 2365 05, BIC GENODEF1RUJ 

Anlage 

Beantwortung der Anfrage der Fraktion DIE LINKE. vom 22. Juni 2017 

Gegenstand des Klageverfahrens eines Eigentümers am Verwaltungsgericht Gera ist die 
Anordnung der Unteren Wasserbehörde zur Duldung der Verlegung einer Wasser- und 
Abwasserleitung durch das streitgegenständliche Grundstück. Nach Durchführung der 
Maßnahmen ist das Grundstück ohne Einschränkung wie bisher (Grünland) wieder nutzbar. 

Der Eigentümer hatte gegen den Bescheid Widerspruch eingelegt, der vom Thüringer 
Landesverwaltungsamt zurückgewiesen wurde. Die daraufhin erhobene Klage erfolgte Ende 
April 2017. Die Stadt hat alle erforderlich Unterlagen fristgerecht an das Gericht übergeben. 
Es wird mit einem Verhandlungstermin für den Sommer 2017 gerechnet. 

Zum Stand der Erschließung ist anzumerken, dass die Planungen vorbereitet sind und der 
Baubeginn im Oktober 2017 erfolgt. Diese Abstimmung erfolgte zwischen Fördermittelgeber, 
LEG Thüringen und Stadt Gera. Konsequenzen für die Fördermittelgewährung sind derzeit 
nicht zu erwarten. 

Die Abstimmungen zwischen der Verwaltung, der LEG Thüringen und dem eingesetzten 
Projektsteuerer Fichtner Consulting laufen regelmäßig, zuletzt in der 25. KW. 
Die Information des Stadtrates zum Stand des Industriegebietes erfolgt zweckmäßigerweise 
über die Fachausschüsse, 

Claudia Baumgartner 
Dezernentin 
Bau und Umwelt 



Büro Oberbürgermeister 

Von: 	 BAU.UMWELT 
Gesendet: 	 Freitag, 23. Juni 2017 11:09 
An: 	 Büro Oberbürgermeister 
Cc: 	 Ritter, Maren 
Betreff: 	 WG: Stand IG Cretschwitz 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir möchten Sie davon informieren, dass die Linke-Fraktion, Herr Huster, beiliegende Anfrage zum Stand 
IG Cretzschwitz direkt an uns gesandt hat. 	

200i1 3000 4000 Wir werden eine entsprechende Antwort vorbereiten. 
Koog 	Stadt Gera 

Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag  
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Dezernat Bau- und Umwelt i dNeebtrani•nhituniv 
Amthorstraße 11, 07545 Gera )30 1 1600 
Fon: 0365 838-4010 
Fax: 0365 838-4005 
E-Mail: Bau.Umwelt@gera.de  

	Ursprüngliche Nachricht 	 
Von: LINKE-Fraktion Huster, Mike [mailto:huster@die-linke-thl.de]  
Gesendet: Donnerstag, 22. Juni 2017 10:41 
An: BAU.UMVVELT 
Cc: LINKE-Fraktion Hausold, Dieter 
Betreff: Stand IG Cretschwitz 

Sehr geehrte Frau Baumgartner, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

das IG Cretschwitz soll bekanntlich über die LEG Thüringen erschlossen werden. Dafür stellte das Land 
Thüringen Fördermittel in zweistelliger Millionenhöhe zur Verfügung. 
Doch scheint es aufgrund einer gerichtlichen Auseinandersetzung nicht voran zu gehen. Zum aktuellen 
Stand hätte ich gern Auskunft. 

Mich interessiert, 
- worum es beim Gerichtsverfahren geht, 
- wann mit einer Entscheidung des Gerichts gerechnet werden kann, 
- ob zwischenzeitlich die Erschließung deshalb ruht, 
- ob das die Fördermittel gefährdet oder nicht, 
- ob und was die Stadt Gera zur Beschleunigung der Erschließung tun kann, 
- wie das weitere Vorgehen mit der LEG Thüringen abgestimmt wird, 
- wie die Information des Stadtrates regelmäßig erfolgt bzw. erfolgen soll. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Mike Huster. 

 JUNI 

Ne. 	Die Obotbürgierneisteril 
1002 

5400 PR 

2017, 	
1003-4 

[Seite] 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

